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ll-4f./.tJ der B~ibgcn zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. GE:;;;et~gebungsperiode 
Bhndesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft Wien, am 26.Juli· 1972 
Zl. 62.301-G/72 J?/ jA.B9 . . 

zu U1 /J. 
Präs. am.t.ao .. PtWl,-J972 

B.e a TI t w 0 ~ i·'~~n g 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Hietl und Genossen (ÖVP}, Nr. 629/J, vom 
8. Juli 1972, betreffend Dotiertln!5 des Weinwirtschaftsfonds 

Die. Fragesteller weisen darauf hin, daß durch die 
Sistierung der 1il/einsteuer die Dotierung des Weinwirtschafts­

fopds .n.icht mehr gesichert scheint und stellen in diesem 
,. ... - '~..' .. 

ZllJ3a~Ulellhangan mich folgende 
~ .. .~ ... ......- '\ ;. . 

c J ':'{ ~>v;: ", , ... ~.'~' '.~~., j~.:'" 
Anfrage:. i.. .. 

··w .•• ~",;,,),,':'~. _, 

1. Haben·r-Si.e;j1hier~ei;t,s;;diesbezüglich Gespräche mit dem Herrn 
]'-i'nanzministergeführt? 

2. Wenn ja, zu welchen Ergebnissen führten diese Gespräche? 

3. \/elchen Betrag werden Sie vom Finanzminister bei der 

BUdgeterstellung 1973 für'den Weinwirtschaftsfonds ver­
langen? 

4. Sind Sie bereit, dafür Sorge Z1! tragen, daß dem Weinwirt­

schaftsfonds in Zukunft jener Betrag aus dem Budget zuge­
wiesen wird , der für eine echt·e För'derung der Weinwirt-

. -: ,-. 

Antwort: :1.,' ; 

Zu 1. bis 3.: 

Es ist mir bekannt, daß die derzeit geltenden Vor­
schriften des § 19 Abs. 1 des Weinwirtschaftsgesetzes ab dem 
nächsten Haushaltsjahr des Bundes· nicht mehr anvJendbar sind, 
weil seit· Anfang des vorigen Jahres die Weinsteuer nicht mehr 
eingehoben wird. In der Anfrage wird aber auch ausgeführt, 

daß die Abgeordneten Hietl und Genossen be:cei ts am 10.Mai '1972 
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. ~." .* ~ ,. 

'. . ; .. ;;~ ". ~. ~ '. 

einen 1ni tiati vantrag zUr Novellie: ung des Vleinwirtschaftsge­

setzes eingebracht haben. Ziel dieses Antrages ist es, den 
§ 19 des Weinwirtschaftsgesetzes der geänderten Situation an­

zupassen und den Rap.man_,~_inn.erhalb ... d~.SiieiL_der Bund zur Finan­
zierung des Fonds gesetzlich verpflichtet sein soll, auf die 
EBhe der jeweiligen " Weinernte abztistellen. 

- . , 

Ge~prächezwischen meinem Ressort und dem Bundesmini-
sterium für Finanzen über eine Nove.ilierung der in Rede 

stehenden Bestimmung ':des "Weinwirtschaftsgesetzes erscheinen 

mir nur ziGlführend~ wenn sie der VorbereitUl~g einer ent­
sprechenden Regierungsv:)rlage dienen. Da der Nationalrat mit 
der Angelegenheit aber bereits 'Je::: ein~~ger Zeit befaßt ,wurde, 

ist einerseits die Einbri:n.gung einer solchen Regierungsvorlage 
entbehr~1 ich geworden und C:illdersei ts halte ich es nicht .für 

ricbtig, der parlamentar:i.schen Beschlußfassung über. den 
Initiativantrag durch Gespräcr.3 auf Regierungsebene vorztl­
greifen. 

Zu '+,,: 

Ich bin der Meinung, daß die erforderliche Finanzierung 
des Weinwirtschaftsfonds durch e:n.tsprechende Zuwendungen des 
Bundes weiterhin mB glich ist, auch wenn die diesbezügliche . ' 

gesetzliche Verpflichtung gegenwärtig nicht zum Tragen ~wmmt. 
; ....... , ... " :.' 

. ·c~ " 

Diese Auffassung war auch bei elen bisherigen Beratun~(3n., z'l:lm 
Bu.nde~voranschlag1973 maßgebend, die unter Be<iachtnahme'·0-uf.· 

" " 

die angespannte Lage des Bundeshaushaltes mit dem Ziel ge­
führt werden, die Arbeitsfähigkeit des Fonds auch in Hinkllllft 
sicherzustellen. Über die :~'JJ B1.ldget 1973 zur Verfügung 
stehenden Kredite wird der Nationalrat entscheideh. 

Der Bunl18sminister: 

;, ," 

r' ' 
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